
Bescheinigung über den Abschluss eines nachfolgenden vorläufigen oder nicht vorläufigen 
Verwertungsverfahrens oder eines nachfolgenden vorläufigen oder nicht vorläufigen Beseitigungsverfahrens gemäß Artikel 15 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2024/1157


	1. Bescheinigung entsprechend der Notifizierung Nr.:      
	2. Fortlaufende Nummer(n) der Verbringung(en)[footnoteRef:1]:      [1:  Angabe der Nummer(n) aus Feld 2 des Begleitformulars gemäß Anhang IB der Verordnung (EU) 2024/1157.] 


	3. Anlage: (Bitte Zutreffendes angeben)
                      |_|   Vorläufig
                      |_|   Nicht vorläufig
	4. Abfallidentifizierung (einschlägige Codes angeben):
i) Basel Anlage VIII (oder IX, falls anwendbar): 	     
ii) OECD-Code (falls abweichend von i): 	     
iii) Anhang IIIA oder IIIB (falls anwendbar):                 
iii) EU-Abfallverzeichnis[footnoteRef:2]: 	      [2:  Auszufüllen bei Verbringung innerhalb der EU und bei Einfuhr in die EU aus Drittländern.] 

iv) Nationaler Code im Einfuhrland[footnoteRef:3]: 	      [3:  Auszufüllen bei Ausfuhren aus der EU in Drittländer und bei Transit in der EU bei Verbringungen zwischen Drittländern.] 


	                     |_|    Beseitigungsanlage 
                     |_|    Verwertungsanlage    
	

	Registriernummer: 	     
Name: 	     
Anschrift: 	     
	     
Kontaktperson:      
Tel.: 	     
E-Mail: 	     
	

	5. Eingegangene Menge: 
Datum/Daten:      
Tonnen (Mg):      	
m3:      
	6. Bezeichnung und Zusammensetzung der Abfälle [footnoteRef:4]: [4:  Erforderlichenfalls Einzelheiten beifügen.] 

     

	7. Behandelte Mengen:      

	Zur Wiederverwendung vorbereitete oder recycelte Menge:                       Tonnen (Mg):                                R-Code:      
                                                                                                                                                                     m3:      

Auf andere Weise verwertete:                                                                                     Tonnen (Mg):                                R-Code:      
                                                                                                                                                                     m3:      

Beseitigte Menge:                                                                                                             Tonnen (Mg):                                D-Code:      
                                                                                                                                                                     m3:      


	8. Ich erkläre, dass die Informationen in den Feldern 3 bis 7 nach meinem besten Wissen vollständig sind und der Wahrheit entsprechen und die oben beschriebene Verwertung/Beseitigung von Abfällen in der Anlage abgeschlossen wurde:

Name:      

Datum:      

Unterschrift:





Anweisungen für das Ausfüllen der Bescheinigung gemäß Artikel 15 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2024/1157
1. Die Anlage, in der das vorläufige Verfahren durchgeführt wird, füllt gemäß Artikel 15 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1157 die Felder 1 und 2 der Bescheinigung aus und bittet die Anlage gemäß Artikel 15 Absatz 5 der genannten Verordnung, die nachfolgende vorläufige oder nicht vorläufige Verwertungsverfahren oder nachfolgende vorläufige oder nicht vorläufige Beseitigungsverfahren durchführt (im Folgenden „nachfolgende Anlage“), den Rest der Bescheinigung auszufüllen und diese zu übermitteln.
2. Jede nachfolgende Anlage muss die Felder 3 bis 8 der Bescheinigung ausfüllen.
3. In die Felder 1 und 2 sind die jeweiligen Nummern des entsprechenden Notifizierungsformulars und des entsprechenden Begleitformulars bzw. der entsprechenden Begleitformulare einzutragen, mit denen die Abfälle an die Anlage gemäß Artikel 15 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1157, in der das vorläufige Verfahren durchgeführt wird, geliefert wurden.
4. Feld 3 enthält Informationen über die nachfolgende Anlage.
5. Felder 4, 5 und 6 beziehen sich auf die von der nachfolgenden Anlage entgegengenommenen Abfälle.
6. Feld 4 bezieht sich auf die von der nachfolgenden Anlage entgegengenommenen Abfälle. Zur Identifizierung der Abfälle ist der Code anzugeben, der die Abfälle gemäß Anhang IV der Verordnung (EU) 2024/1157 oder gegebenenfalls gemäß den Anhängen III, IIIA oder IIIB der genannten Verordnung identifiziert. Der Code ist nach dem im Rahmen des Basler Übereinkommens festgelegten System (Unterposition i) oder gegebenenfalls nach dem im OECD-Beschluss festgelegten System (Unterposition ii), den Anhängen IIIA oder IIIB (Unterposition iii), dem Abfallverzeichnis gemäß Artikel 7 der Richtlinie 2008/98/EG (Unterposition iv), einem System im Einfuhrstaat (Unterposition v) oder anderen einschlägigen Einstufungssystemen (Unterposition vi) anzugeben. Für Verbringungen innerhalb der Union sind in jedem Fall ein oder mehrere Codes gemäß dem Abfallverzeichnis nach Artikel 7 der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates[footnoteRef:5] anzugeben. [5:  Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABl. L 312 vom 22.11.2008, S. 3. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj).] 

7. In Feld 5 ist das Datum bzw. sind die Daten anzugeben, an denen die Abfälle von den nachfolgenden Anlagen entgegengenommen wurden, sowie die Menge in Tonnen (Mg) oder gegebenenfalls in m3.
8. In Feld 6 ist eine im Vergleich zum Code in Feld 4, der allgemeiner ist, detailliertere Beschreibung der Abfälle anzugeben, die die nachfolgende Anlage entgegengenommen hat. 
9. Feld 7 bezieht sich auf den Abschluss der Behandlung in der in Feld 3 angegebenen nachfolgenden Anlage. Die verwerteten oder beseitigten Mengen oder gegebenenfalls Volumen an Abfällen sind ebenso anzugeben wie der jeweilige R- und D-Code der durchgeführten Verfahren.
10.  In Feld 8 bescheinigt die in Feld 3 angegebene nachfolgende Anlage, dass alle in den Feldern 3 bis 7 angegebenen Informationen vollständig sind und der Wahrheit entsprechen, und dass sie die in der Bescheinigung beschriebene Verwertung oder Beseitigung der Abfälle abgeschlossen hat.
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